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in Anerkennung neuer Strafzumessungs-Dimensionen die Anwen
dung der bedingten Strafaussetzung auch ohne Teilverbüßung ge
mäß § 45 Abs. 1 StGB/DDR i.V.m. § 349 Abs. 1 StPO/DDR in Be
tracht, wobei mit den Verpflichtungen nach § 45 Abs. 3 StGB/DDR 
gezielte Präventionsmaßnahmen möglich sind. Damit würde sich 
die Strafzumessung der DDR weitgehend dem Recht der BRD für 
solche Fälle nähern.

*

An Staatsanwälten und Richtern liegt es, in dieser schwierigen Zeit

auf dem Weg zur Rechtsvereinheitlichung Rechtssicherheit und 
Rechtsfrieden durch eine angemessene Strafzumessung zu finden, 
bei der die clausula rebus politicis sic stantibus sie berechtigt, neue 
Wege zu gehen. Vorstehende Erörterungen dienen insoweit einem 
neuen Verständnis in der Strafrechtspflege, so wie K.A. Mollnau 
mit seinem Aufsatz38 einen Anstoß zu Selbstkorrekturen in der 
Rechtswissenschaft geben will.

38 Vgl. K.A. Mollnau, „Selbstverständnis der Rechtswissenschaft und sozialisti
scher Rechtsstaat“, NJ 1990, Heft 1, S.2ff.
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Der Vereinigungsprozeß der beiden deutschen Staaten muß zwangs
läufig einhergehen mit einer Angleichung der unterschiedlichen 
Rechtssysteme i.S. einer sich als Rechtsentwicklung vollziehenden 
Rechtsvereinheitlichung. Damit steht auch die Zivilrechtswissenschaft 
der DDR vor der Frage, welcher Beitrag konzeptioneller und prakti
scher Art hinsichtlich einer einheitlichen Zivilrechtskodifikation ge
leistet werden kann. Darin eingeschlossen ist die Frage, was in bezug 
auf die jetzigen erbrechtlichen Regelungen als unverzichtbar Bewah- 
renswertes erhalten werden sollte und welches die kritikwürdigen und 
verbesserungsbedürftigen Elemente der bestehenden Kodifikationen 
sind. Dabei geht es nicht vordergründig um einen Rechtsvergleich 
erbrechtlicher Regelungen des ZGB mit denen des BGB, der im 
übrigen, von unterschiedlichen Ausgangspunkten erörtert, zum über
wiegenden Teil vorliegt,1 sondern um eine Analyse der Wirkungen der 
erbrechtlichen Regelungen beider Gesetze, ohne die eine Bestimmung 
dessen, was im Interesse der Bürger erhalten bzw. verbessert werden 
sollte, gar nicht möglich ist.

Eine einfache Übernahme des BGB würde ebenso an den Erforder
nissen Vorbeigehen wie das bedingungslose Beharren auf dem ZGB in 
seiner Gesamtheit, angesichts einer internationalen Entwicklung, die 
impliziert, daß jeder zivilisierte Staat ein modernes Erbrecht benötigt, 
das dem Stand seiner sozialökonomischen Entwicklung entspricht. So 
stellt sich im Annäherungs- und Vereinigungsprozeß beider deutscher 
Staaten nicht schlechthin nur die Frage nach einem einheitlichen 
Recht, basierend auf den sozialökonomischen Grundlagen der Ge
sellschaft, sondern es bedarf einer Weiterentwicklung des Rechts im 
allgemeinen und hier des Erbrechts im besonderen.

Entscheidende Kriterien für die Bewertung der Zeitgemäßheit erb
rechtlicher Regelungen sind u.E.:
- die Garantie des Eigentums und des Eigentümerwillens durch das 

Erbrecht,
- die erbrechtliche Stellung des überlebenden Ehegatten,
- die erbrechtliche Stellung der ehelichen und nichtehelichen Kin

der des Erblassers sowie der Schutz und die Durchsetzung ihres 
Erbanspruchs,

- die erbrechtliche Stellung von Partnern eheähnlicher Lebensge
meinschaften,

- ein die Interessen naher Familienangehöriger berücksichtigendes 
Pflichtteilsrecht.

Vor den Problemen der Weiterentwicklung des Erbrechts angesichts 
veränderter sozialer Gegebenheiten hätte die Zivilrechtswissenschaft 
der DDR im übrigen auch ohne die sich aus dem Vereinigungspro
zeß ergebenden Anstöße gestanden.1 2 Die erbrechtlichen Regelungen 
des ZGB sind seit nunmehr 14 Jahren unveränderter Gültigkeit Grand
lage und Maßstab der Ausgestaltung der Erbrechtsverhältnisse im 
komplexen Zusammenwirken mit Rechtsvorschriften außerhalb des 
ZGB. Ein Teil der rechtlichen Regelungen, die das Erbrecht mittelbar 
oder unmittelbar tangieren, sind schon wesentlich länger in Kraft als 
der 6. Teil des ZGB.3

Bereits in dem langen Prozeß der Vorbereitung und dann dem 
der Diskussion des ZGB-Entwurfs wurden Fragen nach der sozialen 
Funktion des Erbrechts aufgeworfen.4 Zu vielen rechtspraktischen 
Problemen, die sich nach wie vor in der Diskussion befinden,5 werden 
einerseits Bemühungen ersichtlich, die Erbrechtskonzeption des ZGB 
und ihre Wirkungen auf konkrete Sachfragen bezogen zu analysieren, 
aber auch andererseits Defizite deutlich, die in einer bisher fehlenden 
geschlossenen Darstellung der Erbrechtskonzeption des ZGB, der 
ganzheitlichen Betrachtungsweise der durch das Erbrecht zu erfassen

den gesellschaftlichen Verhältnisse und einer Analyse der generellen 
Wirkungen dieser Konzeption liegen.

Das BGB hingegen befindet sich bereits im 10. Jahrzehnt seiner 
Gültigkeit, so daß auch hier die Frage aufgeworfen ist, welche Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten der Weiterentwicklung des Erbrechts
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